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Herr Präsident,
meine Herren Richter!

I — Einleitung

Wenn auch die Verwirklichung des Ge
meinsamen Marktes in manchen Berei
chen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik
bedingt und als deren Folge auch die Zu
flucht zu gewissen dirigistischen Eingrif
fen der Organe in den Wirtschaftsablauf
gestattet, beruht doch der von liberalem
Geist getragene Vertrag von Rom nicht
weniger auf dem freien Spiel des Wettbe
werbs.

Die Tätigkeit der Gemeinschaft soll nach
Artikel 3 f des Vertrages auf „die Errich
tung eines Systems gerichtet sein, das den
Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen

Marktes vor Verfälschungen schützt".
Dieser Grundsatz hat nicht allein das
Verbot von Kartellen, d.h. von Verein
barungen zwischen Unternehmen und
von aufeinander abgestimmten Verhal
tensweisen, die den freien Wettbewerb
verhindern, einschränken oder verfäl
schen können (Artikel 85), sowie des
Mißbrauchs einer beherrschenden Stel
lung (Artikel 86) zur Folge; er kann
auch den Staaten als solchen entgegenge
halten werden. Diese intervenieren näm
lich ihrerseits in ihre Nationalwirtschaft,
namentlich, indem sie bestimmten Unter
nehmen oder Gruppen von Unternehmen
wegen deren Standort oder mit Rück
sicht auf die Art ihrer Wirtschaftstätig
keit ihre Hilfe zukommen lassen. Handle
es sich nun um Beihilfen mit regionaler
Zweckrichtung oder um sektorielle Bei
hilfen, in beiden Fällen ist das Verhalten
des Staates geeignet, durch Störung der
Gleichheit der Mittel und damit verbun
dene Verletzung der allen auf dem ein
heitlichen Markt in Wettbewerb stehen
den Unternehmen eingeräumten Chan

cengleichheit die Wettbewerbsbedingun
gen zu beeinträchtigen.
Indessen können gewisse Staatsbeihilfen
zur Förderung regionaler oder sektoriel
ler Wirtschaftstätigkeit im Gemeininter
esse sich als notwendig erweisen oder
zur Erhaltung bestimmter Wirtschafts
zweige, die durch die technologischen
Wandlungen zu verschwinden drohen,
unentbehrlich sein. Jedenfalls ist es zu
lässig, daß die vorübergehende Hilfe der
öffentlichen Hand eingesetzt wird, um
die Anpassung oder, wie man sagt, die
„Umstellung" der durch strukturell be
dingten Rückgang betroffenen Produk
tionszweige zu erleichtern.

Deshalb besteht zwar der Grundsatz,
daß „staatliche oder aus staatlichen Mit
teln gewährte Beihilfen gleich welcher
Art, die durch die Begünstigung be
stimmter Unternehmen oder Produk
tionszweige den Wettbewerb verfälschen
oder zu verfälschen drohen", mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar sind,
doch läßt Artikel 92 des Vertrages viel
fältige, näher bezeichnete Ausnahmen
von diesem Grundsatz zu.

Dabei handelt es sich um die Grundre
geln, die die Gemeinschaftsbestimmun
gen über staatliche Beihilfen beherr
schen.

Die Technik ihrer Anwendung findet
sich beschrieben in Artikel 93, der Ver
fahrensregeln aufstellt, nach denen die
Gemeinschaftsorgane, der Rat und die
Kommission auf diesem Gebiete interve

nieren, und die Befugnisse umschreibt,
über die die Organe den Staaten gegen
über verfügen.

Hatten Sie, noch in jüngster Zeit, in
Rechtsstreitigkeiten über die Vereinbar
keit bestimmter von Mitgliedstaaten be
schlossener Hilfsmaßnahmen mit dem

Vertrag zu entscheiden, so bietet Ihnen

1 — Aus dem Französischen übersetzt.
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die gegenwärtige Rechtssache die Gele
genheit, sich mit dem Interventionsver
fahren der Kommission zu befassen, und
sie stellt Ihnen die Aufgabe, die Grenzen
dieser zustehenden Befugnisse abzustek
ken.

II — Der Aufbau von Artikel 93 des Ver
trages

Es erscheint mir zunächst unerläßlich
darzulegen, worin diese Befugnisse beste
hen und in welcher Weise sie ausgeübt
werden dürfen.

Artikel 93 unterscheidet in dieser Hin
sicht zwei gänzlich verschiedene Sachver
halte.

— Sein erster Absatz betrifft die in den
Mitgliedstaaten bestehenden Beihilfe
regelungen, im Hinblick auf die der
Kommission einerseits ein Prüfungs
und Vorschlagsrecht und andererseits
ein gegebenenfalls der Billigung des
Gerichtshofes unterliegendes Anord
nungs- und Entscheidungsrecht zu
steht.

Nach Prüfung einer derartigen Rege
lung in einem kontradiktorischen Ver
fahren unter Beteiligung des
betroffenen Staates kann sie in der Tat in
einem ersten Abschnitt diesem Staat

die durch die schrittweise Entwicklung
oder das Funktionieren des Gemein
samen Marktes gebotenen Maßnah
men vorschlagen. Es handelt sich da
bei im Sinne des Artikels 189 letzter
Absatz des Vertrages um „Empfeh
lungen", die für den Adressaten nicht
verbindlich sind.

— Der zweite Absatz des Artikels 93
geht erheblich weiter. Falls die Kom
mission einigen Grund zu der Annah
me hat, daß die bestehende Beihilfe
regelung vielleicht unvereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt ist, falls sie
es also, anders ausgedrückt, mit einer
„verdächtigen" Beihilfe zu tun hat,
dann muß sie ein förmliches Verfah
ren eröffnen, das damit beginnt, daß

sowohl den Staaten als auch den son
stigen Beteiligten, also allen irgend
wie durch die Beihilferegelung be
troffenen natürlichen oder juristi
schen Personen, eine Frist zur Äuße
rung gesetzt wird, wodurch jeder
mann die Möglichkeit erhält, seine
Einwendungen anzubringen.

Falls die Kommission nach deren Prü
fung feststellt, daß die Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar ist,
dann ist sie zu der Entscheidung befugt,
daß der betreffende Staat sie binnen ei
ner von ihr bestimmten Frist aufzuheben
oder umzugestalten hat. Diese Entschei
dung ist vollstreckbar. Lehnt dieser Staat
es ab, sich einer solchen Entscheidung zu
beugen, muß er mittels Anfechtungsklage
innerhalb der in Artikel 173 des Vertra

ges vorgeschriebenen Frist dagegen vor
gehen. Unterläßt er dies, wird er nicht
mehr gehört, wenn er deren Rechtmäßig
keit später bestreitet; nicht einmal vor
dem Gerichtshof kann er einwenden, die
Entscheidung sei rechtswidrig, denn Arti
kel 184 läßt es nur zu, die Ungültigkeit
von Verordnungen geltend zu machen.
Sie haben allerdings in Ihrem Urteil vom
10. Dezember 1969 (Französische Repu
blik/Kommission — Slg. 1969, 523, 540)
eine Abweichung von diesem Grundsatz
für den Fall zugelassen, daß der vom be
troffenen Staat behauptete, der Entschei
dung anhaftende Mangel so schwer
wiegt, daß bei tatsächlichem Vorliegen
„die... Entscheidung jeder Rechts
grundlage in der Gemeinschaftsrechts
ordnung entbehren" würde. Dabei han
delt es sich jedoch um einen Ausnahme
fall.

Kommt also der Staat der Entscheidung,
ohne daß er sie fristgemäß angefochten
hat, nicht in der gesetzten Frist nach, so
kann die Kommission ebenso wie jeder
betroffene Staat unmittelbar den Ge
richtshof anrufen.

Artikel 93 Absatz 2 eröffnet eine Sonder

form der auf eine Vertragsverletzung ge
stützten Klage, die in ihren Wirkungen
mit der in den Artikeln 169 und 170 vor
gesehenen Klage identisch ist, sich davon
aber, was das Verfahren betrifft, insofern
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unterscheidet, als hier die Kommission
nicht verpflichtet ist, vor Anrufung des
Gerichtshofes eine mit Gründen versehe
ne Stellungnahme abzugeben. Die unmit
telbare Anrufung des Gerichtshofes
rechtfertigt sich aus dem Umstand, daß
die Kommission dem betreffenden Mit
gliedstaat ebenso wie übrigens auch den
sonstigen Beteiligten durch ihre Auffor
derung, sich zu äußern, bereits die Mög
lichkeit eingeräumt hat, ihre Einwendun
gen anzubringen. Der kontradiktorische
Charakter des einleitenden Verfahrens ist
also auch hier gewahrt.
Darüber hinaus steht dem Rat eine Son

derbefugnis zu. Auf Antrag eines Mit
gliedstaates nämlich kann er einstimmig
entscheiden, daß eine von diesem Staat
gewährte oder geplante Beihilfe in Ab
weichung von Artikel 92 als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar gilt,
wenn außergewöhnliche Umstände dies
rechtfertigen.
Mir scheint sich jedoch schon aus dem
Wortlaut des Artikels 93 Absatz 2 Unter

absatz 3 eindeutig zu ergeben, daß diese
Berufung oder vielmehr dieser „Ein
spruch" beim Rat einzulegen ist, bevor
die Kommission das förmliche Verfahren

zur Aufhebung oder Umgestaltung der
fraglichen Beihilfe eingeleitet, zumindest
jedenfalls, bevor die Kommission ihre
Entscheidung getroffen hat. Die Anru
fung des Rates bewirkt namentlich die
Aussetzung dieses Verfahrens, sofern ein
solches bereits eröffnet worden ist. Diese
Bestimmung wäre sinnlos, wenn der
Staat sich noch an den Rat wenden
könnte, nachdem die Kommission ihre
Entscheidung erlassen und damit das
Verfahren beendet hat.

Außerdem ist dieser Suspensiveffekt zeit
lich beschränkt: Äußert sich der Rat
nicht binnen drei Monaten nach Antrag
stellung, so entscheidet die Kommission,
deren Entscheidungsbefugnis wieder auf
lebt.

Wie ließe sich schließlich, wenn der Rat
auch noch angerufen werden könnte,
nachdem die Kommission entschieden
hat, die im wesentlichen auf Zweckmä
ßigkeitserwägungen beruhende Ent

schließung des Rates vereinbaren mit
dem der Kommission zuerkannten

Recht, beim Gerichtshof Klage zu erhe
ben mit dem Antrag, eine Vertragsverlet
zung festzustellen? Es ist undenkbar, daß
die Verfasser des Vertrages einen mögli
chen Konflikt zwischen einer in Würdi
gung außergewöhnlicher und die Abwei
chung von Artikel 92 ausnahmsweise
rechtfertigender Umstände getroffenen
Entscheidung des Rates und einem auf
einer davon völlig unabhängigen Ausle
gung derselben Vertragsbestimmung be
ruhenden Urteil des Gerichtshofes hinge
nommen haben könnten.

Was die bestehenden Beihilfen angeht,
ergibt sich schließlich aus der Systematik
des Artikels 93 Absatz 2, daß die Kom
mission zwar befugt ist, eine Beihilfe für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen

Markt zu erklären, ihre Entscheidung
Wirkungen jedoch nur für die Zukunft
entfaltet. Diese kann, wie das übrigens
einem von den Mitgliedstaaten und Ih
rem Gerichtshof übereinstimmend aner
kannten allgemeinen Rechtsgrundsatz
entspricht, keine rückwirkende Kraft ha
ben. Eine solche Entscheidung hat kon
stitutiven und nicht deklaratorischen
Charakter. Aus ihr und nur aus ihr er
wächst das Verbot einer Beihilfe oder die
Verpflichtung, sie umzugestalten.

Artikel 93 anders auszulegen, würde hei
ßen, erworbene Rechte Dritter zu miß
achten, wäre der Rechtssicherheit ab
träglich und würde schließlich unüber
windliche praktische Schwierigkeiten mit
sich bringen.

Ganz anders ist die Lage, wenn sich die
Kommission dem Plan gegenübersieht,
eine neue Beihilfe einzuführen oder eine
bestehende Beihilfe umzugestalten. Aus
einem bloßen Plan kann kein subjektives
Recht erwachsen. Deshalb wurde es als
vertretbar erachtet, die Kommission in
diesem Fall mit der umfassenden Befug
nis auszustatten, sich dem Vollzug der
beabsichtigten Maßnahmen zu widerset
zen, falls sie zu der Auffassung gelangt,
daß diese Maßnahmen mit dem Gemein
samen Markt im Sinne des Artikels 92
unvereinbar sind.
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Die Kommission darf es indessen nicht
bloß bei ihrer „Auffassung", ein Plan sei
mit dem Gemeinsamen Markt unverein
bar, und der Mitteilung ihrer Bedenken
an den Staat, den Schöpfer dieses Planes,
bewenden lassen. Um sich eine wohlbe

gründete Meinung über die Vereinbar
keit des Planes mit dem Vertrag bilden
zu können, ist sie gehalten, dadurch, daß
sie ihrer Absicht, diesem Plan gegebenen
falls zu widersprechen oder seine Umge
staltung zu verlangen, eine gewisse Pu
blizität verleiht, die ,,Betroffenen" zur
Äußerung anzuregen. Diesem Ziele dient
es, wenn der Kommission die Pflicht auf
erlegt wird, unverzüglich das in Artikel
93 Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein
zuleiten, d. h. den Mitgliedstaaten und
den sonstigen Beteiligten eine Frist zur
Äußerung zu setzen. Erst an diese Frist
setzung knüpft sich eine suspensive Wir
kung. Sie zieht eine regelrechte Vollzugs
hemmung nach sich, bis das Verfahren
zu einer abschließenden Entscheidung
geführt hat.
Aus dieser Systematik ergibt sich nach
meiner Ansicht, daß die Kommission,
wenn sie das Verfahren einmal eröffnet,
stets zu entscheiden hat, sei es, daß sie
die Durchführung der beabsichtigten
Maßnahmen endgültig untersagt oder ih
ren Vollzug von gewissen Änderungen
oder Anpassungen abhängig macht, oder
sei es, daß sie im Gegenteil nach einge
hender Prüfung die Vereinbarkeit der
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
bejaht. Würde die Kommission ihre Ent
scheidung zu lange hinauszögern und die
Handlungsfähigkeit des betroffenen
Staates auf unabsehbare Zeit lähmen,
könnte dieser, meine ich, mit der Untä
tigkeitsklage gegen sie vorgehen.

III — Sachverhaltsdarstellung

Es bedarf nun der Darstellung, unter
welchen Umständen die Kommission es
für erforderlich erachtet hat, gemäß Arti
kel 93 Absatz 2 die Bundesrepublik
Deutschland bei Ihnen unter dem Vor
wurf zu verklagen, sie sei einer Entschei

dung nicht nachgekommen, in der ihr
die Aufhebung eines Investitionsbeihilfe
systems aufgegeben worden war.
Der deutsche Gesetzgebet billigte am 15.
Mai 1968 das sogenannte „Kohlegesetz".
Diese Normierung umfaßt einerseits Ak
tionen zur Gesundung des Steinkohlen
bergbaus mit dem Ziel, wirtschaftliche
Rückschläge in den durch die Krise der
Steinkohlenförderung bettoffenen Gebie
ten zu vermeiden und die durch die Stil

legung verschiedener Zechen ausgelöste
Arbeitslosigkeit abzubauen, andererseits
Förderungsmaßnahmen bei der Errich
tung, Vergrößerung oder Verlagerung
von Gewerbebetrieben in diesen Gebie

ten, um die Beschäftigungslage zu ver
bessern und eine Diversifizierung der bis
dahin zu einseitig auf den Kohlenabbau
ausgerichteten Wirtschaftsstruktur zu er
möglichen.
In § 32 Absatz 1 dieses Gesetzes wird
insbesondere eine Investitionsprämie zu
gunsten derjenigen Steuerpflichtigen, na
türlichen Personen wie auch Gesellschaf
ten, eingeführt, die in einem der Stein
kohlenbergbaugebiete eine Betriebsstätte
errichten oder erweitern. Diese Beihilfe
ist nicht in die Form einer direkten Sub
vention gekleidet. Sie besteht vielmehr in
einem Abzug von der Einkommen- oder
Körperschaftsteuer bis zur Höhe von
10 % der Investitionskosten.

Der Abzug ist nur zulässig, wenn der
Bundesbeauftragte für den Steinkohlen
bergbau, ein hoher Beamter, der unmit
telbar dem Wirtschaftsminister unter

steht, im Benehmen mit der Regierung
des betreffenden Landes bescheinigt hat,
daß die Errichtung oder Erweiterung ge
eignet ist, die Wirtschaftsstruktur des
Steinkohlenbergbaugebietes zu verbes
sern und, allgemeiner, daß sie volkswirt
schaftlich förderungswürdig ist. Für den
Fall, daß die Errichtung oder Erweite
rung der Betriebsstätte mit einer Verlage
rung des Betriebes verbunden ist, ist des
weiteren erforderlich, daß in angemesse
nem Umfang neue Arbeitsplätze geschaf
fen werden.

Die Berücksichtigung der Investitionen
wird sichergestellt durch die Ausstellung
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einer „Unbedenklichkeitsbescheinigung",
bei deren Vorlage die Finanzverwaltung
verpflichtet ist, den Steuerabzug, berech
net anhand des Gesamtbetrages der Inve
stitionskosten, vorzunehmen.
Der Antrag auf Ausstellung der Beschei
nigung kann der Investition vorangehen;
die Bescheinigung darf in diesem Falle
nur für Vorhaben erteilt werden, die
nach Lage, Art und Investitionsumfang
hinreichend bestimmt sind. Der Antrag
kann aber auch noch nach Vornahme
der Investitionen oder während diese im
Gange sind gestellt werden.
Schließlich, und dies ist entscheidend,
wird der Steuerabzug nach § 32 des Ge
setzes vom 15. Mai 1968 nur für Investi
tionen zugebilligt, die während eines so
genannten ,,Begünstigungs"-Zeitraumes,
der sich ursprünglich vom 30. April 1967
bis zum 1. Januar 1970 erstreckte, vorge
nommen wurden. Wurde mit der Errich
tung oder Erweiterung einer Betriebsstät
te während dieses Zeitraumes begonnen,
wird die Vergünstigung des Steuerabzu
ges unter gewissen Einschränkungen
auch noch für Investitionen bei Fortfüh
rung und Abschluß der Arbeiten inner
halb weiterer zwei Jahre nach Ablauf des
Begünstigungszeitraums gewährt.
Dieses System hat unleugbar den Cha
rakter einer „staatlichen Beihilfe" im Sin
ne des Artikels 92, denn die Investitions
prämie wirkt sich begünstigend auf die
Einrichtung und Erweiterung von Be
triebsstätten aus und wird, da sie in einer
Verminderung der Steuerlast gewisser
Betriebe besteht, aus öffentlichen Mitteln
gespeist.
Die Bundesregierung verkannte dies üb
rigens auch gar nicht, denn schon 1967,
als sich das Kohlegeserz noch im Ent
wurfstadium befand, unterrichtete sie die
Kommission der Europäischen Gemein
schaften davon, wie ihr dies nach Artikel
93 Absatz 3 des Vertrages vorgeschrie
ben war.

Damals erhob die Kommission gegen die
Gewährung einer derartigen Beihilfe, je
denfalls soweit ihr zeitlicher Anwen
dungsbereich begrenzt blieb, keine Ein
wendung.

Mit Rücksicht auf die Krise, die den
Steinkohlenbergbau seinerzeit bedrängte,
die Schwierigkeiten beim Absatz von
Steinkohle, die ungünstige Einkommens
entwicklung in den Kohlebergbaugebie
ten im Verhältnis zum übrigen Bundes
gebiet und schließlich die Notwendig
keit, innerhalb des Begünstigungszeitrau
mes etwa 20 000 neue Arbeitsplätze zu
schaffen, kam die Kommission zu dem
Schluß, daß diese Prämienregelung, die
darauf abzielte, durch den massiven
Rückgang der in der Wirtschaftsstruktur
dieser Gebiete vorherrschenden Tätigkeit
ausgelöste ernste wirtschaftliche und so
ziale Schwierigkeiten zu vermeiden, ge
rechtfertigt war.

Die Durchführungsmodalitäten wertete
sie befriedigend:

— Es wurde eine beträchtliche Anstren

gung zur Gesundung des betroffenen
Wirtschaftszweiges unternommen.

— Die Beihilfe war „transparent", d. h.
im Verhältnis zur Investition meßbar,
und hatte eine selektive Funktion,
denn da es sich um eine Prämie han
delte, die in Gestalt eines Steuerabzu
ges eingeräumt wurde, konnten allein
Gewinn erwirtschaftende, also grund
sätzlich wettbewerbsfähige Betriebe
in ihren Genuß kommen.

— Schließlich waren die Steinkohlen

bergbaugebiete klar und eindeutig
abgegrenzt.

Mit Zustimmung der Kommission also
wurde, nachdem das Kohlegesetz in
Kraft getreten war, die Investitionsprä
mienregelung für Steinkohlenbergbauge
biete ausgeführt.

Ein Jahr später brachte die Bundesregie
rung im Bundestag den Entwurf eines
Steueränderungsgesetzes ein, der na
mentlich ein Bündel von Maßnahmen

allgemeiner Bedeutung auf dem Gebiete
der Gewährung von Investitionszulagen
im Zonenrandgebiet und in anderen för
derungswürdigen Gebieten umfaßte.
Dieser Entwurf enthielt in seiner ur

sprünglichen Fassung keinen Vorschlag
zur Änderung des Kohlegesetzes. Im
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Laufe der zweiten Lesung im Bundestag
jedoch warf dessen Finanzausschuß die
Frage einer Einbeziehung auch der Stein
kohlenbergbaugebiete in diesen Entwurf
auf. Abgesehen vom Saarland hielt er es
in Überemstimmung mit dem Wirt
schaftsausschuß für ausreichend, den
Zeitraum für die Anwendung des beson
deren, in § 32 des Kohlegesetzes vorgese
henen Beihilfesystems um zwei Jahre zu
verlängern. Im Wege der Änderung des
Regierungsentwurfs schlugen die beiden
Ausschüsse daher vor, den nach der ur
sprünglichen Regelung zum 1. Januar
1970 zu Ende gehenden Begünstigungs
zeitraum bis zum 1. Januar 1972 auszu
dehnen. Folglich sollte die Nachfrist, in
der noch Steuerabzüge für Investitionen
aufgrund der bereits begonnenen Errich
tung oder Erweiterung einer industriellen
oder gewerblichen Betriebsstätte in An
spruch genommen werden konnten,
ebenfalls um zwei Jahre verlängert wer
den und erst am 31. Dezember 1973 ab
laufen.

Diese Änderung, der der Bundestag in
zweiter Lesung zustimmte, ging in Arti
kel 9 des Entwurfs des Steueränderungs
gesetzes ein, der vom Bundesrat am 10.
Juli 1969 gleichfalls gebilligt wurde.
Einige Tage später, am 16. Juli, unter
richtete die Bundesregierung davon die
Kommission der Europäischen Gemein
schaften.

Diese reagierte schnell auf diese Mittei
lung und wies darauf hin, sie hätte recht
zeitig, und zwar mit Vorlegung des Än
derungsentwurfes, von dieser Umgestal
tung des § 32 des Kohlegesetzes unter
richtet werden müssen. Im übrigen be
schränkte sie sich aber auf die Aufforde
rung an die Bundesrepublik, ihr „die
Einzelheiten und die Begründung der ge
nannten Verlängerung" mitzuteilen.

Diese antwortete darauf, allerdings erst
am 1. Oktober, eine Änderung von § 32
des Kohlegesetzes sei von der Regierung
anfangs gar nicht beabsichtigt gewesen,
die Verlängerung des Begünstigungszeit
raums beruhe vielmehr auf einer parla
mentarischen Initiative; deshalb sei es
nicht möglich gewesen, die Kommission

vor Annahme des Änderungsvorschlages
davon zu unterrichten.

In der Zwischenzeit wurde das Steuerän
derungsgesetz am 18. August 1969 aus
gefertigt. Es wurde am 21. August im
Bundesgesetzblatt verkündet und trat am
Tage darauf in Kraft, wovon die Kom
mission offiziell am 19. September die
Bestätigung erhielt.
Wie sie behauptet, bemühte sie sich, von
der Bundesregierung Einzelheiten zu er
fahren, die die Verlängerung der Investi
tionsprämienregelung in den Steinkoh
lenbergbaugebieten hätten rechtfertigen
können.

Keine der, wie es scheint, nur schleppend
gemachten Angaben überzeugte sie von
der Vereinbarkeit der undifferenzierten
Beibehaltung dieser besonders gearteten
Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt.

Eingehendere Nachforschungen veran
laßten sie im Gegenteil zu der Feststel
lung, daß sich die wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse in den Kohlegebie
ten günstig entwickelt hatten und daß
die Beschäftigungslage, insbesondere in
Nordrhein-Westfalen, zufriedenstellend
geworden war. Innerhalb von zwei Jah
ren waren Zehntausende von Arbeits
plätzen geschaffen und die Arbeitslosen
zahlen zum größten Teil abgebaut wor
den. Die Auswirkungen der Steinkohlen
krise waren zwar noch nicht gänzlich be
seitigt, aber doch schon weitgehend ab
geschwächt.
Ohne die Verlängerung der Regelung für
die außerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen gelegenen Steinkohlenberg
baugebiete, in denen die Probleme der
Rezession im Bergbau noch durch
weitere örtliche Probleme überlagert wurden,
in Frage zu stellen, kam die Kommission
zu dem Schluß, daß jedenfalls in dem ge
nannten Land die unterschiedslose Ge
währung von Investitionsprämien nicht
gerechtfertigt war.
Deshalb entschloß sie sich, von den ihr
in Artikel 93 Absatz 2 eingeräumten Be
fugnissen Gebrauch zu machen. Dies ge
schah am 30. Juli 1970, indem sie die
Bundesregierung von ihrem Wunsch un
terrichtete, die undifferenzierte Gewäh-
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rung der in § 32 des Kohlegesetzes vor
gesehenen Investitionsprämien in Nord
rhein-Westfalen vom folgenden 1. De
zember 1970 an einzustellen, und sie auf
forderte, sich dazu binnen sechs Wochen
zu äußern.

Dieselbe Aufforderung wurde an die üb
rigen Mitgliedstaaten gerichtet. Auch die
durch die fragliche Beihilferegelung be
troffenen Einzelpersonen wurden in ei
ner im Amtsblatt der Europäischen Ge
meinschaften am 14. August 1970 veröf
fentlichten Mitteilung aufgerufen, ihren
Standpunkt darzulegen.

Die deutsche Regierung äußerte sich in
Beantwortung dieser Aufforderung erst
am 5. November 1970.

Jedoch erst am 14. Februar 1971, also
sechs Monate nach Einleitung des Ver
fahrens, erließ die Kommission, nachdem
sie sämtliche Antworten der Beteiligten
zur Kenntnis genommen hatte, ihre Ent
scheidung, in deren Artikel 1 der Bun
desrepublik aufgegeben wurde, „unver
züglich" alle erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, um die unterschiedslose Ge
währung von Investitionsprämien nach §
32 Absatz 1 des Gesetzes zur Anpassung
und Gesundung des Steinkohlenbergbaus
und der Steinkohlenbergbaugebiete in
der Fassung von Artikel 9 des Steuerän
derungsgesetzes vom 18. August 1969 in
den Steinkohlenbergbaugebieten des
Landes Nordrhein-Westfalen einzustel
len.

Die Begründung enthielt unter Abschnitt
V zwei Präzisierungen, die die Reichwei
te der Entscheidung verdeutlichten:

— Einerseits sollte die Gewährung von
Beihilfen nach dem neugefaßten § 32
des Kohlegesetzes lediglich ausgesetzt
werden, solange nicht eine differen
zierte Handhabung dieser Beihilfen
gesichert war.

— Andererseits sollte für Unternehmen,
die vor Erlaß der Entscheidung eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Bundesbeauftragten für den Stein
kohlenbergbau erhalten hatten, die in
§ 32 Absatz 1 Satz 2 verankerte
Nachfristenregelung fortbestehen,

d. h. die diesen für ihre nach dem 1.
Januar 1970 vorgenommenen Investi
tionen zugesicherten Steuerabzüge
sollten ihnen auch tatsächlich zuteil
werden, vorausgesetzt, daß diese In
vestitionen in Zusammenhang mit ei
ner vor diesem Zeitpunkt angefange
nen Betriebserrichtung oder -«Weite
rung standen.

In ihrem Zustellungsbegleitschreiben
schließlich schlug die Kommission der
Bundesregierung die Aufnahme von Ge
sprächen vor, um wirtschaftliche und
geographische Kriterien auszuarbeiten,
nach denen eine mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbare differenzierte Beihilfe

regelung sollte vollzogen werden kön
nen.

Im Anschluß an eine Zusammenkunft in
Brüssel am 4. Mai 1971 machte die deut

sche Regierung in dieser Richtung Vor
schläge, denen die Kommission nach nä
herer Prüfung und nach einem Mei
nungsaustausch in einem Schreiben vom
16. Dezember 1971 zustimmte.

Dem Schreiben zufolge sollte die Gewäh
rung von Investitionsprämien in be
stimmten Landkreisen und kreisfreien

Städten von folgenden alternativ zu for
dernden Voraussetzungen abhängig sein:

— entweder davon, daß im Jahre 1969
noch mehr als 20 % der Industriebe

schäftigten im Steinkohlenbergbau
tätig waren und zugleich das Brut
toinlandsprodukt pro Kopf der Be
völkerung mindestens 10 % unter
dem Landesdurchschnitt lag,

— oder davon, daß Anpassungsmaßnah
men im Steinkohlenbergbau (Zechen
stillegungen) eingeleitet und noch
nicht abgeschlossen waren bzw. bis
zum 31. Dezember 1971 eingeleitet
wurden.

Das in der Entscheidung vom 17. Fe
bruar 1971 angesprochene differenzierte
Beihilfesystem konnte somit erst am En
de desselben Jahres genügend konkret
und genau umschrieben werden.

Seit dieser Zeit ist die Regierung der
Bundesrepublik, wie die Kommission
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einräumt, nach den von der letzteren ge
gebenen Auslesekriterien verfahren. Sie
hat niemals die grundsätzliche Unverein
barkeit einer undifferenzierten, in ganz
Nordrhein-Westfalen angewandten Bei
hilferegelung mit dem Gemeinsamen
Markt oder die Rechtmäßigkeit der von
der Kommission getroffenen Entschei
dung bestritten.

Unter diesen Umständen mag es auf den
ersten Blick ein wenig verwunderlich er
scheinen, daß die Kommission sich über
haupt gemüßigt fühlte, beim Gerichtshof
Klage zu erheben.

Die aufgetretenen Schwierigkeiten betref
fen nicht den sachlichen Kern des Pro
blems, sondern lediglich die Auslegung
und den zeitlichen Anwendungsbereich
der Entscheidung vom 17. Februar 1971.
Für die Kommission besteht der der

Bundesrepublik Deutschland
vorwerfbare Verstoß darin, nach dem 24. Februar
1971, dem Tag des Zugangs der Ent
scheidung, im gesamten Bereich des Lan
des Nordrhein-Westfalen weiterhin Bei
hilfen für nach dem 1. Januar 1970, also
nach Ende des in § 32 des Kohlegesetzes
ursprünglich bestimmten Begünstigungs
zeitraumes, vorgenommene Investitionen
gewährt zu haben.

Die Klägerin beantragt ferner zu erken
nen, daß die Bundesrepublik Deutsch
land verpflichtet ist, die aufgrund von
nach dem 24. Februar 1971 ausgestellten
Bescheinigungen gezahlten Prämien zu
rückzufordern, es sei denn, daß die die
sen Prämien zugrunde liegenden Investi
tionen spätestens bis zum 20. August
1970 begonnen wurden oder der Antrag
auf Erteilung der Bescheinigung vor die
sem Tage gestellt worden war.

Die Wahl gerade dieses Stichtages wird
mit der Überlegung gerechtfertigt, die
betroffenen Investoren seien durch die

im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften vom 14. August 1970 veröffent
lichte Mitteilung ordnungsgemäß davon
unterrichtet worden, daß die Verlänge
rung einer undifferenzierten Beihilferege
lung mit dem Gemeinsamen Markt un
vereinbar sei.

IV — Analyse der Rechtslage

Bevor ich auf das Vorbringen der Partei
en eingehe, ist es zur Klärung der Streit
frage zweckmäßig, die Rechtslage, die
sich aus dem dargelegten Sachverhalt er
gibt, unter dem Maßstab der in Artikel
93 des Vertrages enthaltenen Bestim
mungen zu analysieren.

Als die deutsche Regierung am 16. Juli
1969 die Kommission von der Annahme
des Änderungsvorschlages im Parlament,
die Investitionsprämienregelung nach §
32 des Kohlegesetzes zu verlängern, un
terrichtete, sah sich die Klägerin der be
absichtigten Umgestaltung einer beste
henden Beihilfe im Sinne des Artikels 93
Absatz 3 Satz 1 gegenüber.

Einerseits ist es nicht zweifelhaft, daß ge
rade der vorübergehende Charakter der
Stützungsmaßnahmen für die Steinkoh
lenbergbaugebiete einen wesentlichen
Faktor darstellte, der übrigens im Jahre
1967 die Kommission bewogen hatte, die
getroffene Regelung für vereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt anzusehen;
deshalb war die Verlängerung dieses Sy
stems um zwei weitere Jahre schon der
art, daß sie der Kommission Grund zum
Widerspruch gab, stellte diese Verlänge
rung doch eine grundlegende Umgestal
tung der früheren Regelung dar; ande
rerseits war zwar über den Verlänge
rungsvorschlag in dem Augenblick, als
die Klägerin davon unterrichtet wurde,
bereits abgestimmt, doch war das Gesetz
weder ausgefertigt noch verkündet.

Darum, so meine ich, hätte die Kommis
sion von der ihr in Artikel 93 Absatz 3

Satz 2 eingeräumten Befugnis Gebrauch
machen und unverzüglich das im voran
gehenden Absatz vorgesehene Verfahren
einleiten, d. h. außer der Bundesrepublik
auch den übrigen Mitgliedstaaten und
den sonstigen Beteiligten eine Frist zur
Äußerung setzen können. Auf diese Wei
se hätte sie den deutschen Geserzge
bungsgang blockiert, und die Bundesre
publik wäre bis zum Erlaß einer ab
schließenden Entscheidung rechtlich ge
hindert gewesen, die beabsichtigte Maß
nahme durchzuführen.
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Die Kommission begnügte sich aber mit
einer grundsätzlichen „Ermahnung" der
Bundesrepublik und eröffnete mit ihrem
Verlangen nach Angabe von Einzelheiten
und nach Begründung einen Dialog.
Dieser Schritt, der in keiner Weise öf
fentlich bekannt gemacht wurde, konnte
rechtlich nicht einer Vollzugshemmung
gleichkommen.
Das Steueränderungsgesetz, dessen Arti
kel 9 die Verlängerung der Investitions
prämienregelung in den Steinkohlenberg
baugebieten enthielt, durfte daher nach
Ausfertigung und vom 22. August 1969
an vollzogen werden.
Nolens, volens, sah sich die Kommission
nunmehr einer „bestehenden Beihilfe" im
Sinne des Artikels 93 Absatz 1 gegen
über.

Gegen diese These lassen sich zwei Ein
wände erheben, die ich indessen glaube
zurückweisen zu dürfen.

Läßt sich zunächst eine in dem Augen
blick, als die Kommission davon erfuhr,
von den parlamentarischen Gremien be
reits angenommene Vorlage noch als
„Entwurf" kennzeichnen? Der Bundes
präsident ist, wie es scheint, nach dem
Grundgesetz nicht berechtigt, die Ausfer
tigung eines vom Parlament beschlosse
nen Gesetzes abzulehnen. Als jedoch die
Kommission eingeschaltet wurde, war
das Steueränderungsgesetz 1969 noch
nicht perfekt: es konnte noch nicht voll
zogen werden. Die Bundesregierung hät
te sich nach meiner Ansicht nicht auf

den Vorrang ihrer Verfassungsnormen
vor den Vorschriften des Vertrages beru
fen können. Der Primat des Gemein

schaftsrechts hätte die Aussetzung des
Vollzuges verlangt, vorausgesetzt aller
dings, die Kommission härte unverzüg
lich das suspensiv wirkende Verfahren
nach Artikel 93 Absatz 3 eingeleitet.
Hat nicht zum anderen die deutsche Re
gierung ihrerseits dadurch, daß sie die
Kommission mit Verspätung unterrichte
te zu einem Zeitpunkt, als der Ände
rungsvorschlag bereits angenommen
war, ein ihr nach dieser Vertragsbestim
mung auferlegtes Gebot mißachtet? Hät
te sie nicht tätig werden können, gleich

nachdem der Finanzausschuß des Bun
destages die Frage der Verlängerung auf
geworfen hatte?
Sehr wahrscheinlich ja, doch scheint mir
ihr Verhalten rechtlich keine Folgen
nach sich zu ziehen. Es wäre Sache der

Kommission gewesen, ohne Zögern Kla
ge wegen Verstoßes gegen dieses Gebot
zu „rechtzeitiger" Information zu erhe
ben. Dies hat sie nicht getan.
Um, wie bereits gesagt, das Verfahren
nach Artikel 93 Absatz 3 durch die an

die Beteiligten gerichtete Aufforderung
zur Äußerung innerhalb einer bestimm
ten Frist in Gang zu bringen, stand der
Kommission zudem in der Tat ein, wie
mir scheint, für diesen Zweck ausrei
chender Zeitraum von einem Monat zur

Verfügung. Es genügte, daß ihr die Ver
längerung „verdächtig" vorkam, um ihr
zu gestatten, daß sie das Verfahren aus
löste und auf diese Weise die Aussetzung
des Vollzuges sicherstellte.
Sie verfügte somit über die notwendige
Zeit, sich zu unterrichten, die Auswir
kungen der geplanten Maßnahme zu
prüfen und nach einiger Überlegung eine
abschließende Entscheidung zu treffen.
Von dieser Befugnis machte die Klägerin
keinen Gebrauch; infolgedessen blieb ihr
nichts weiter übrig, als sich auf das für
„bestehende Beihilfen" geschaffene Kon
trollsystem zurückzuziehen. Genau dies
tat sie dann, wenn auch mit großem Be
dacht, denn erst beinahe ein Jahr nach
der Verkündung des Gesetzes, am 14.
August 1970, entschloß sie sich endlich,
das Verfahren mit einer Mitteilung an
die Beteiligten einzuleiten.
Das Ihnen unterbreitete Rechtsproblem
ist somit, was die Kommission auch gar
nicht bestreitet, im Bereich des Artikels
93 Absatz 2 anzusiedeln, und dies ist für
die Entscheidung des Rechtsstreits von
ausschlaggebender Bedeutung.

V — Das Problem der in Artikel 93 Ab
satz 2 vorgesehenen Frist zum Voll
zug einer Entscheidung der Kom
mission

Die Regierung der Bundesrepublik tritt
der Klage der Kommission wegen des,
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wie sie es nennt, Fehlens einer Klagevor
aussetzung entgegen mit der Begrün
dung, die Kommission habe ihr in der
Entscheidung vom 17. Februar 1971 kei
ne Frist zur Einstellung der unterschieds
losen Gewährung von Investitionsprä
mien im Land Nordrhein-Westfalen ge
setzt.

Das schon dem Wortlaut zu entnehmen
de Erfordernis der Fristsetzung sei eine
notwendige Voraussetzung für das Recht
der Kommission, beim Gerichtshof un
mittelbar eine auf eine Vertragsverlet
zung gestützte Klage zu erheben.

Ich glaube nicht, meine Herren, daß die
hiermit angeschnittene Frage sich wirk
lich im Rahmen der Klagezulässigkeit
stellt. Es geht hier darum, ob die Ent
scheidung der Kommission zwingenden
Charakter hat oder nicht.

Die Bundesregierung vertritt die Ansicht,
mangels Einräumung einer in Zeiteinhei
ten ausgedrückten Frist sei die Entschei
dung fehlerhaft gewesen; sie habe eines
wesentlichen Elements ermangelt. Dem
Vertragswortlaut zufolge bestimme die
Kommission die Frist, in der der betref
fende Staat die für unvereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt gehaltene Beihilfe
regelung aufzuheben oder umzugestalten
habe; von welchem Zeitpunkt an aber
solle nun ein Verstoß gegen die Ver
pflichtung, ihrer Entscheidung nachzu
kommen, festgestellt werden können,
wenn gar keine Frist gesetzt worden sei?

Dieses auf einer strengen Wortinterpreta
tion aufbauende Vorbringen erweckt nur
den Schein der Wohlbegründetheit.

Es läßt zwei Überlegungen außer acht:

— Zu der ersten, ebenfalls am Wortlaut
ausgerichteten, gibt die Entscheidung
selbst Veranlassung. Wenn auch nach
der französischen Fassung die Kom
mission forderte, daß die Bundesre
publik Deutschland die unterschieds
lose Gewährung von Investitionsprä
mien „sans délai" einstellte, so wird
doch im deutschen Text lediglich der
Ausdruck „unverzüglich" verwandt,
der sich besser mit „sans retard"

übersetzen ließe. Dies bedeutet nicht
mehr, als daß der Staat, an den die
Entscheidung gerichtet ist, alle Eile
aufbieten muß, um diese in die Tat
umzusetzen.

— Die zweite Bemerkung geht von dem
Gesamtaufbau des Artikels 93 Absatz
2 aus. Die Entscheidung, die die
Kommission über die Nichtvereinbar
keit einer Beihilferegelung mit dem
Gemeinsamen Markt zu treffen beru
fen ist, bildet, daran sei erinnert, den
Schlußpunkt nach einem kontradik
torischen Verfahren. Ihr ist vorausge
gangen die unter Fristsetzung erfolgte
Aufforderung zur Äußerung, die da
zu bestimmt ist, den übrigen Staaten
und den sonstigen Beteiligten Gele
genheit zu Einwendungen zu geben;
diese Einwendungen sind von der
Kommission geprüft worden; sie ha
ben meistens zu einem Meinungsaus
tausch mit der betreffenden Regie
rung Veranlassung gegeben. Durch
die Aufforderung zur Äußerung
schon vorgewarnt ist diese in aller
Regel gerade durch diesen Austausch
über den Standpunkt der Kommis
sion ausgiebig unterrichtet.

Wenn also Artikel 93 Absatz 2 die Be

stimmung einer Frist verlangt, in der der
Staat der Entscheidung nachzukommen
hat, dann ist es allein Sache der Kommis
sion, diese Frist unter Berücksichtigung
namentlich der Dauer der für die Durch
führung ihrer Entscheidung erforderli
chen innerstaatlichen Verfahren festzu
setzen (Mégret, Band IV, S. 393).

Die Kommission verfügt auf diesem Ge
biet mit anderen Worten über eine weit

gehende Ermessensbefugnis. Falls bei
spielsweise die Umgestaltung der Beihil
feregelung Gesetzgebungsmaßnahmen
erfordert, dann ist offensichtlich eine
recht ausgedehnte Frist notwendig, da
mit der Gesetzgebungsgang abgeschlos
sen werden kann.

Falls dagegen der Vollzug der Entschei
dung durch einfache sofort ergreifbare
Verwaltungsmaßregeln sichergestellt
werden kann, ist nicht einzusehen, wes-
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halb die Kommission nicht sollte verlan
gen können, daß diese Maßnahmen so
rasch wie möglich geschehen, oder zu
mindest, daß sie nicht ungebührlich ver
zögert werden.

Genau dies aber war vorliegend der Fall.
Der Gewährung von Investitionsprämien
ist nach dem Verfahrensschema des § 32
Kohlegesetz notwendig die Erteilung der
Unbedenklichkeitsbescheinigung vorge
schaltet. Um auszuschließen, das gewerb
liche Investoren weiterhin Prämienver
günstigungen erhielten, genügte es also,
daß der Wirtschaftsminister den ihm un
terstellten Bundesbeauftragen für den
Steinkohlenbergbau anwies, die Ausstel
lung von Bescheinigungen auszusetzen.
Dazu bedurfte es keiner im voraus fest
gesetzten Frist.

Nach allem läßt sich, glaube ich, der
Kommission nicht der Vorwurf machen,
der Bundesrepublik keine derartige Frist
zur Einstellung der unterschiedslosen
Gewährung von Investitionsprämien ge
setzt zu haben, denn die zu diesem
Zweck „erforderlichen Maßnahmen" be
standen in bloßen Weisungen an die Ver
waltung. Das Vorbringen der Regierung
der Bundesrepublik zu diesem Punkte ist
zu verwerfen. Schließlich sind die natio
nalen Behörden verpflichtet, alle geeigne
ten Vorkehrungen zu treffen, die dazu
beitragen, daß die Gemeinschaftsent
scheidungen ihre vollen Wirkungen ent
falten, und die deutsche Regierung kann
sich nicht auf Bestimmungen und Übun
gen innerstaatlichen Rechts berufen, um
damit die Nichtbeachtung der aus sol
chen Entscheidungen sich ergebenden
Verpflichtungen zu rechtfertigen (EuGH
13. Juli 1972 — Kommission/Italien,
48/71, — Slg. 1972, 535, und 8. Februar
1973 — Kommission/Italien, 30/72, —
S. 20 des vervielfältigten Textes). Im übri
gen ist es sogar erlaubt, sich zu fragen,
ob die Regierung der Bundesrepublik an
gesichts der Tatsache, daß sie davon ab
gesehen hat, fristgemäß Anfechtungskla
ge gegen diese Entscheidung zu erheben,
sich überhaupt noch in zulässiger Weise
auf die mangelnde Fristsetzung der Kom
mission berufen kann.

VI — Vorliegen einer Vertragsverletzung

Aus dem Gesagten folgt aber, selbst
wenn anerkannt wird, daß die Entschei
dung der Kommission für die deutsche
Regierung auch ohne Fristbestimmung
verbindlich war, nicht notwendig, daß
damit auch die vorgeworfene Vertrags
verletzung feststeht. Es bleibt zu prüfen,
ob die Regierung den Auflagen dieser
Entscheidung nun eigentlich nachgekom
men ist oder nicht.

Dabei stellt sich eine erste Frage: War
die Kommission befugt, die Aussetzung
der undifferenzierten Gewährung von In
vestitionsbeihilfen anzuordnen, obwohl
sich aus der Begründung ihrer Entschei
dung eindeutig ergibt, daß sie diese Re
gelung nicht insgesamt verurteilte, son
dern lediglich beabsichtigte, mit Hilfe ge
wisser Auswahlkriterien deren Anwen

dung auf genau umrissene Räume zu be
grenzen?
Hätte sie nicht, bevor sie ihre Entschei
dung erließ, abwarten müssen, bis das
Prüfungsverfahren abgeschlossen war,
bis also die Kriterien in Übereinstim
mung mit der Regierung der Bundesre
publik festgelegt waren? Muß nicht, mit
anderen Worten, angenommen werden,
daß die Klägerin mit ihrer Anordnung,
die Gewährung von Investitionsprämien
einstweilen bis zu einer endgültigen Lö
sung völlig einzustellen, im Grunde eine
Maßnahme zur Vollzugsaussetzung er
griffen hat, die nach dem Vertrag von
Rechts wegen nur im Falle einer geplan
ten Beihilfe, nicht aber bei einer beste
henden Beihilfe zulässig ist?
Nur zögernd schlage ich Ihnen vor, von
dieser Anschauungsweise Abstand zu
nehmen. Da die Kommission in der Tat
der Verlängerung der in $ 32 Kohlege
setz getroffenen Regelung, wenn auch
mit Abwandlungen und Differenzierun
gen, letztlich zustimmte, kann man
wahrhaftig versucht sein zu meinen, sie
hätte erst in voller Kenntnis aller Um
stände und nach Festlegung der Kreise,
in denen diese Regelung in Einklang mit
den Regeln des Artikels 92 weiterhin an
gewandt werden konnte, entscheiden
dürfen.
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Wäre diese Lösung richtig, dann ergäbe
sich daraus ohne weiteres, daß die Ent
scheidung vom 17. Februar 1971 nicht
bereits aus sich heraus verbindliche Wir
kungen erzeugte, daß sie Vollstreckungs
kraft vielmehr erst am 16. Dezember
1971 erlangte, nachdem sie durch die
Aufzählung der Landkreise und kreisfrei
en Städte, in denen die Prämiengewäh
rung als erlaubt erachtet wurde, vervoll
ständigt worden war.

In diesem Falle ist klar, daß Sie die Klage
abweisen müßten, denn die Kommission
räumt selber ein, daß die Bundesregie
rung seit dem letztgenannten Tage ihrer
Entscheidung nachgekommen ist.

Ich will indessen nicht bei dieser Lösung
stehenbleiben, die mir auf übertriebener
„Buchstabentreue" zu beruhen und den
tatsächlichen Gegebenheiten nicht genü
gend Rechnung zu tragen scheint.

Sie zu billigen würde nämlich der An
nahme gleichkommen, daß die undiffe
renzierte Gewährung von Prämien auch
nach dem 24. Februar noch Monate hin

durch hätte fortgesetzt werden können,
ohne daß es, aus später darzulegenden
Gründen, möglich gewesen wäre, für au
ßerhalb der auserlesenen „förderungs
würdigen" Räume vorgenommene Inve
stitionen gezahlte Prämien zurückzufor
dern. Es sei daran erinnert, daß Artikel
93 Absatz 2 der Kommission weitgehen
de Befugnisse einräumt, die bis zur völli
gen Aufhebung einer Beihilferegelung ge
hen. Mit ihrer Anordnung, die Gewäh
rung von Prämien vorübergehend einzu
stellen, scheint mir die Klägerin ihre Be
fugnisse nicht überschritten zu haben;
damit beabsichtigte sie, die Belange der
Gemeinschaft gegenüber denen der deut
schen Gewerbetreibenden durchzusetzen.
Im übrigen konnten die betroffenen In
vestoren, sobald die Kreise festgelegt wa
ren, in denen die Verlängerung des Bei
hilfesystems anerkanntermaßen mit dem
Vertrag vereinbar war, ihr Recht auf ei
nen Steuerabzug wieder ausüben. Die
einzige Auswirkung der Entscheidung
für sie war allenfalls, daß sich die Begün
stigung aus der Beihilfe um einige Mona
te verzögerte.

VII —Das Problem der Rückforderung
gewisser nach dem 24. Februar
1971 gewährter Prämien

Bleibt also noch die letzte durch die Kla
geanträge aufgeworfene Frage, die die
Anwendbarkeit der Entscheidung auf vor
dem 24. Februar 1971 eingetretene Sach
verhalte ins Spiel bringt.
Wie wir gesehen haben, vertritt die
Kommission die Auffassung, die deut
sche .Regierung sei ihrer Entscheidung
schon deshalb nicht nachgekommen,
weil sie nach deren Bekanntgabe den
Bundesbeauftragten für den Steinkohlen
bergbau nicht angewiesen habe, keine
weiteren, zu Investionsprämien berechti
genden Bescheinigungen auszustellen.
Die deutsche Regierung bestreitet dies
nicht und räumt ein, zwischen dem 24.
Februar 1971 und Mitte Dezember 1971
seien tatsächlich weiterhin Bescheinigun
gen erteilt worden.

War die Kommission aber überhaupt be
fugt, ohne Rücksicht auf etwaige vor ih
rer Entscheidung erworbene Rechte oder
vor deren Bekanntgabe begründete
Rechtsverhältnisse anzuordnen, daß der
Ausstellung von Bescheinigungen ein En
de gesetzt wurde?

Wie bereits gesagt, kann sie im Rahmen
des Artikels 93 Absatz 2 Entscheidungen
nur für die Zukunft treffen. Aufgrund die
ser Bestimmung ergangene Entscheidun
gen haben keine deklaratorische Wir
kung. Darunter ist zu verstehen, daß die
fragliche Beihilferegelung, vorbehaltlich
Ihrer gerichtlichen Überprüfung, erst
vom Augenblick des Spruches der Kom
mission an als unvereinbar mit dem Ge
meinsamen Markt zu behandeln ist. Dies
schließt sicherlich jegliche Rückwirkung
aus und rechtfertigt jedenfalls nicht die
Rückforderung früher erlangter Prämien
von den betreffenden Unternehmen.

So weit geht die Kommission vorliegend
übrigens auch gar nicht, denn sie fordert
von der deutschen Regierung keines
wegs, daß diese mit bereits vor dem 24.
Februar 1971 beglichenen Steuerschul
den verbundene Investitionsprämien zu
rückverlangt.
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Sie billigt sogar zu, daß Gewerbetreiben
den. die vor diesem Tage vom Bundesbe
auftragten eine Bescheinigung bekom
men haben, zur Fortsetzung der angefan
genen Arbeiten die in § 32 Kohlegesetz
vorgesehene Nachfristregelung und da
mit die Vergünstigung der Investitions
prämie erhalten bleibt.

Dagegen möchte sie die deutsche Regie
rung zur Rückforderung von Prämien
verpflichten, sofern diese zum einen auf
grund einer nach dem 24. Februar 1971
erteilten Bescheinigung erworben wor
den sind und sich zum anderen auf nach
dem 20. August 1970 begonnene Investi
tionen oder nach diesem Tage gestellte
Anträge beziehen.
Im Grunde erscheint mir der bei den
Auseinandersetzungen auf dem Spiele
stehende Einsatz verhältnismäßig gering.
Würde den Anträgen der Kommission
stangegeben, wären letzten Endes, der
Bundesregierung zufolge, lediglich 18
Unternehmen wegen erst nach dem 20.
August 1970 angefangener Investitionen
erstattungspflichtig; diese Investitionen
sollen sich auf insgesamt 33 Millionen
DM belaufen, was einem Investitionsprä
mienbetrag von 3 300 000 DM entsprä
che.

Von wie beschränktem finanziellem In
teresse der Rechtsstreit letztlich auch sein
mag, er wirft dennoch eine Grundsatz
frage auf. Wie dargelegt, eröffnete die
Investitionsprämienregelung in § 32 des
Kohlegesetzes den Unternehmen verschie
dene Wahlmöglichkeiten:
— bei der ersten Fallgestaltung konnte

der Antrag auf Bescheinigung und in
dessen Gefolge die Einräumung der
Prämienbegünstigung dem Abschluß
der Arbeiten nachfolgen;

— bei der zweiten Fallgestaltung konnte
die Bescheinigung im Verlaufe der
Arbeiten erteilt werden, wobei der
Betreffende im übrigen noch über ei
ne Nachfrist verfügte, um die ange
fangenen Arbeiten zu Ende zu füh
ren:

— schließlich konnte der Antrag auch
jeglicher Investitionsvornahme vor
ausgehen; in diesem Falle wurde die

Bescheinigung für ein Vorhaben er
teilt, sofern dieses gewisse Vorausset
zungen erfüllte.

Nach meiner Ansicht konnte und mußte
die Entscheidung der Kommission, in der
der Bundesregierung aufgegeben wurde,
die Erteilung von Bescheinigungen nach
dem 24. Februar 1971 unverzüglich ein
zustellen, nur bei dieser letzten Fallage
sofort in Vollzug gesetzt werden, voraus
gesetzt, daß die Betroffenen nicht bereits
einen Bewilligungsantrag gestellt hatten.

Was diejenigen Gewerbetreibenden be
trifft, die schon vor diesem Tage Investi
tionen vorgenommen hatten, oder —
noch gewichtigerer Gründe wegen —
diejenigen, die die Arbeiten zur Schaf
fung oder Erweiterung von Betriebsstät
ten bereits vollständig finanziert hatten,
so konnten sie unter der alleinigen Vor
aussetzung, daß der Bundesbeauftragte
diese Investitionen als im Einklang mit
den Zielen der Anpassung und Verbesse
rung der Wirtschaftsstruktur in den
Steinkohlenbergbaugebieten beurteilte,
von Gesetzes wegen nach ihrem nationa
len Recht einen Anspruch auf die Ver
günstigung der Investitionsprämien gel
tend machen. Die Kommission gründet
denn auch ihre Behauptung, Prämien, in
deren Genuß Steuerpflichtige anhand
nach dem 24. Feburar 1971 ausgestellter
Bescheinigungen gekommen seien, müß
ten erstattet werden, allein auf den Ge
sichtspunkt, nur bis spätestens zum 20.
August 1970 hätten die fraglichen Inve
stitionen angefangen oder Anträge ge
stellt werden dürfen. Damit nimmt sie
für sich das Recht in Anspruch, die Wir
kungen der Suspendierung des Beihilfe
systems auf einen vor der Entscheidung
liegenden Zeitpunkt zurückzubeziehen,
nämlich auf den Zeitpunkt der von ihr
am 14. August 1970 im Amtsblatt der
Gemeinschaften veröffentlichten Mittei
lung, wobei sie eine Frist von sechs Ta
gen, beginnend mit dieser Veröffentli
chung, zubilligt, die in ihren Augen aus
reichte, damit alle Beteiligten davon
Kenntnis nehmen konnten.

Diese Schlußfolgerung scheint mir irrig
zu sein, denn sie mißt der Mitteilung ei-
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ne Wirkung bei, die ihr nicht zukommt.
In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser
lediglich um das erste, keinerlei einer
Entscheidung vergleichbare Wirkungen
äußernde Element eines Verfahrens, des
sen einzigen vollziehbaren Rechtsakt die
abschließende Entscheidung darstellt.
Des weiteren ist Anspruchsgrund für die
Investitionsprämie, entgegen der Darstel
lung der Kommission, nicht etwa die
Ausstellung der Bescheinigung durch den
Bundesbeauftragten. Dieser ergibt sich
vielmehr schon aus der Tatsache, Arbei
ten unternommen und finanziert zu ha
ben, die anerkanntermaßen den Zielen
des § 32 Kohlegesetz entsprechen. Im
übrigen wird die Prämie, die ja für den
Steuerpflichtigen in einer Ermäßigung
seiner Steuerschuld besteht, endgültig
erst in dem Augenblick erlangt, in dem
der Steuerbetrag festgesetzt wird. Die
Kommission hätte aus ihrer Sicht folge
richtig ebenso gut anordnen können,
vom Augenblick der Bekanntgabe ihrer
Entscheidung an seien keine Steuerabzü
ge mehr vorzunehmen. Das durchaus
willkürliche Kriterium des Tages, an
dem die Bescheinigung erteilt wurde, be
ruht auf keiner ernsthaften Rechtsgrund
lage.

Außerdem erscheint die Wahl des 20.
August 1970 als letzter Termin für den

Beginn von Investitionen nirgendwo in
der Entscheidung selbst. Dieses Datum
ergibt sich aus dem Schreiben der Kom
mission an die Bundesregierung vom 16.
Dezember 1971. Diese nach meinem Da

fürhalten auf einer ungenauen Vorstel
lung von den Kommissionsbefugnissen
beruhende Wahl verstößt auch gegen das
Gebot des Schutzes berechtigten Vertrau
ens, zu dem Sie in Ihrem kürzlich ergan
genen Urteil vom 5. Juni 1973 (Kommis
sion/Rat, Rechtssache 82/72) ausgeführt
haben, daß es als allgemeiner Grundsatz
des Gemeinschaftsrechts Geltung bean
sprucht.

Unter diesen Umständen war die einzige
Verpflichtung, die der Bundesregierung
aufzuerlegen die Kommission berechtigt
war, diejenige, die undifferenzierte Ge
währung von Investitionsprämien im
Land Nordrhein-Westfalen mit Wirkung
vom 24. Februar 1971 an in den Fällen
einzustellen, in denen an diesem Tage
Investitionen noch nicht begonnen oder
auf entsprechende Vorhaben bezügliche
Anträge noch nicht gestellt worden wa
ren.

Die deutsche Regierung hat, ohne daß
dies bestritten worden wäre, vorgetra
gen, daß für derartige Investitionen oder
Vorhaben keine einzige Bescheinigung
erteilt worden ist.

Unter diesen Umständen kann ich nur feststellen, daß diese Regierung nicht
gegen Verpflichtungen verstoßen hat, die ihr aufzuerlegen die Kommission
von Rechts wegen befugt war; deshalb beantrage ich, die Klage der Kommis
sion abzuweisen und der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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